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Gemeinderat
*x Legislatur: 2020-2024
Geschaft | Bericht an den Einwohnerrat vom 19.10.2023
Vorstoss | Mutation Gewadsserraum Riimelinbach
Info Die Gemeinde Binningen hat flr den Grossteil des Siedlungsgebiets die Gewasserraumplanung
bereits abgeschlossen, siehe GRB 22-3674 vom 26.04.2022, ERB vom 27.06.2022 und RRB 2023-
1115 vom 29.08.2023. Ausgenommen wurden der Planungsperimeter vom «Spiesshofli» und
der «Teilzonenplan Zentrum», da diese Planungen in Arbeit sind.
Aufgrund von zeitgleichen Entwicklungen beim kantonalen Gesetz (RPG § 12a, Abs. 2), bei der
kommunalen Nutzungsplanung (TZP Zentrum) und Projektoptimierungen beim Schulcampus
Dorf (u.a. bei der Haustechnik im Geb&dudesockel) ergibt sich ein Projektrisiko, das mit der
Mutation des Gewasserraums Riimelinbach geldst werden kann.
Dies bedingt jedoch ein separates Einwohnerrats-Geschift, da die Mitwirkung zum
»Teilzonenplan Zentrum” mit tGber 600 betroffenen Grundeigentiimern aktuell [duft und
gleichzeitig die Baueingabe fir den Schulcampus Dorf vorbereitet wird.
Antrag | Der Einwohnerrat beschliesst die Mutation Gewasserraum Rimelinbach.
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https://www.binningen.ch/public/upload/assets/9391/Beschlüsse_20220627.pdf
https://oereblex.bl.ch/api/attachments/18143
https://oereblex.bl.ch/api/attachments/18143

1. Ausgangslage

Bis zur nutzungsplanerischen Festlegung der Gewadsserraume im Zonenplan Siedlung und Landschaft
gelten die Ubergangsbestimmungen geméass Gewasserschutzverordnung (GSchV), die einen
provisorischen Gewadsserraum vorgeben. Bei Fliessgewdssern mit einer bis zu 12 Meter breiten
Gerinnesohle betragt dieser beidseitig 8 Meter plus die Breite der bestehenden Gerinnesohle. Die
Ubergangsbestimmungen gelten auch fiir eingedolte, kiinstliche und private Fliessgewéasser sowie fiir
stehende Gewadsser mit einer Wasserflache > 0.5 ha.

2. Beurteilung

Der Riimelinbach wurde seit Beginn im 12. Jahrhundert als kiinstlicher Kanal angelegt und war zu keinem
Zeitpunkt ein natlrliches Fliessgewasser (siehe Link).

Die Mitwirkung und die kantonale Vorprifung zur Gewéasserraumplanung sind abgeschlossen. Im
Bereich des Privatgewassers Riimelinbach ist vorgesehen auf den Gewasserraum zu verzichten, da es sich
um einen kinstlichen Kanal handelt, der den Zoo Basel mit Wasser versorgt. Das abgezweigte und
nichtverschmutzte Wasser wird spater auf Stadtgebiet wieder in den Birsig zurlickgefihrt.

Fir die inhaltliche Beurteilung der Planung wird auf den beiliegenden Planungsbericht verwiesen. Im
vorliegenden Fall muss aufgrund von zeitgleichen Anpassungen an den kantonalen gesetzlichen
Vorgaben, der Nutzungsplanung auf kommunaler Ebene und der Projekterarbeitung des Schulcampus
Dorf die Beschlussfassung fiir den Gewasserraum beim Rimelinbach vorgezogen werden.

Eine kurze Rekapitulation

2017 Das selektierte Siegerprojekt aus dem Wettbewerb Erweiterung Schulcampus Dorf halt die
gesetzlichen Bestimmungen zu dem Zeitpunkt ein.

2018 /2019 Im kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) wird § 12a, Abs. 2 gedndert, was
bewirkt, dass Ubergangsbestimmungen nach Bundesvorgaben angewendet werden

mussen.
2019 Planungsstart Gewdsserraum, um diesen grundeigentliimerverbindlich zu definieren
Parallel dazu Projektoptimierungen am Schulcampus Dorf u.a. bei der Haustechnik im Gebaudesockel
2022 Volksabstimmung tber «Schulcampus Dorf»
2023 Ausarbeitung Baugesuchsunterlagen und Vorabklarungen mit diversen Amtsstellen, bei

welchen der Konflikt beim Gewasserraum Riimelinbach mit den zwischenzeitlich relevanten
Ubergangsbestimmungen beméangelt wird, siehe rote Markierung im Situationsplan auf der
Folgeseite.

Mit der Mutation des Gewdisserraums Riimelinbach werden die Ubergangsbestimmungen nach
Bundesvorgaben abgeldst und die Realisierung des Schulcampus Dorf wird ohne Einbussen (Qualitat,
Kosten, Termine) ermoglicht. Das Bauprojekt halt die Ubrigen Bestimmungen wie die Uferschutzzone
selbstverstandlich ein.
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https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCmelinbach
https://www.geoportal.ch/binningen/map/918?y=2610329.58&x=1265626.55&scale=500&rotation=90
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Rechtsgrundlagen

§ 12a Gewdisserraum (RBG)

1 Dem Kanton obliegt es, den Gewdsserraum gemdss der Gewdisserschutzgesetzgebung des Bundes in
der Form kantonaler Nutzungspldne auszuscheiden.

2 Der Gewdsserraum innerhalb des Siedlungsgebietes und in Bauzonen ausserhalb des Siedlungsgebietes
wird von den Gemeinden im Rahmen ihrer Nutzungsplanung ausgeschieden. Vorbehalten bleiben die
Perimeter von kantonalen Nutzungsplédnen. Bei Schnittstellen kénnen sich der Kanton und die Gemeinde
einvernehmlich auf die Planungshoheit einigen.

3 Die kommunalen Uferschutzzonen werden vom Gewdsserraum, wie er in der kantonalen
Nutzungsplanung festgelegt wird, (iberlagert.

4 Die kommunalen Uferschutzvorschriften bleiben in Kraft, soweit sie den eidgendéssischen Vorschriften
liber den Gewdsserraum nicht widersprechen.

> Wo eine Gemeinde den Gewdsserraum rechtskréftig ausgeschieden hat, geht dieser der
Abstandsbestimmung von § 95 Abs. 1 Bst. d dieses Gesetzes vor, ebenso jeder Gewdsserbaulinie, sofern
diese innerhalb des Gewdsserraums liegt.

§ 31 Verfahren (RBG)

1 Die Zonenvorschriften werden durch die Gemeindeversammlung bzw. den Einwohnerrat erlassen. Sie
sind wdhrend 30 Tagen dffentlich aufzulegen. Die Auflage ist im Amtsblatt und auf andere geeignete
Weise bekannt zu machen. Auswdrts wohnende Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sind mit
eingeschriebenem Brief auf die Auflage hinzuweisen.

2 Innerhalb der Auflagefrist k6nnen beim Gemeinderat schriftlich und begriindet Einsprache erheben:
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https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/12a
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/400/art/31

a. die betroffenen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer sowie weitere Personen, die durch
den angefochtenen Plan beriihrt sind und ein schutzwiirdiges Interesse an dessen Anderung oder
Aufhebung haben;

b. kantonale Vereinigungen in Form einer juristischen Person, die sich nach den Statuten hauptsdchlich
und dauernd dem Natur- und Heimatschutz oder dem Umweltschutz widmen und die seit
mindestens 5 Jahren vor der Einspracheerhebung bestehen.

3 Die Einsprachen sind vom Gemeinderat so weit als méglich auf dem Wege der Verstindigung zu
erledigen. Uber die unerledigten Einsprachen entscheidet der Regierungsrat als Beschwerdebehérde. Das
Verfahren ist unter Vorbehalt von § 20 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 13. Juni 1988[4]
kostenlos.

4 Die Gemeinden reichen mit dem Antrag zur Genehmigung der Zonenvorschriften den nach Bundesrecht
vorgeschriebenen Bericht ein.

°> Die Zonenvorschriften bediirfen der Genehmigung des Regierungsrates, der sie auf ihre Rechtmdssigkeit
und — sofern kantonale Anliegen betroffen sind — auf ihre Zweckmdssigkeit priift. Der Gemeinderat kann
im Einvernehmen mit den betroffenen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimern dem Regierungsrat
beantragen, geringfiigige Anderungen im Genehmigungsverfahren vorzunehmen.

— Zonenplan Siedlung Mutation "Gewdsserraum" - Riimelinbach, Stand 20.07.2023 - Beschlussfassung
— Planungsbericht Zonenplan Siedlung - Mutation "Gewasserraum Riimelinbach", Stand 19.10.2023 - Beschlussfassung
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